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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 12 Merz iZoi. Viertes Quartal. Dm 21 Ventoft IX.

Gesetzgebender Rath, iz. Febr.

Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen:
B. Gesetzgeber! Je seltener die Beweise grosser Ge«

ßannngen für Unabhängigkeit und Vaterland sind, desto

Mähbarer und angenehmer find fic, besonders in den

Zeilen, wo mit dem Gefühle theils vergangener theils
gegenwärtiger Leiden, die Unruhe wegen der Zukunft
ringt. Einen wichen Beweis geben die sämtlichen eisten

Autoritäten des Cantons Waldstätteu in bevstegonder I

Zuschrift, die Ihnen B. G. der Vollz. Rath mit einem

Vergnügen mittheilt, dem nur das Ihrige gleichkom-
men kann.

(Die Zuschrift selbst haben wir bereits geliefert
E. 10; 1.) >

Der Rath beschließt ehrenvolle Meldung der Zuschrift
in seinem Protokoll.

Das Gutachten der Finanzeommißion über die Na-
tionalgüterverkäuffe im Canron Bade» wird in Bera-
thung genommen S. dasselbe S. » > >2, 15). Die
angetragenen Ratifikationen sowohl als die Botschaft
an die Vollziehung, die Sicherung des Archives in
Baden betreffend, werden angenommen.

Der Antrag eines Mitgliedes wegen einigen Aende»

rungen bey der Wahl ncner Mitglieder in beyde Räthe,
wird in Berathung genommen <S. denselben S. »>>>)
und hernach verworffcn.

Egg erhält für 8 Tage Urlaubsvcrlängerung.

Gesetzgebender Rath, 14. Febr.
Präsident: Usteri.

Folgendes Gutachten wird in Berathung und der
Dektctsvvrschlag hierauf angenommen:

B. Gesetzgeber! Sie haben den, durch Botschaft dcS

Vollz. Raths vom 2. Hornung erhaltenen Einbricht,
betreffend das Begehren der Gcmeindskammcr von
Oesch (Chateau d'Oex) wegen Erlassung der Einre«
Mlinwgsgebühr einer von derselben erfolgten Abtretimg
eines BergS, an das Armengut gleicher Gemeinde,
mit der daherigen Petition, Ihrer Fmanzcommißion
zur Untersuchung gewiesen; infolge Keses Auftrags und
einer genauen Prussung dieses Gegenstandes, hat nun
dieselbe die Ehre, Ihnen B. G. folgenden Bericht zu

erstatten:
Zu Bestreitung der beträchtliche» Ausgaben, welche

die Gemeinde Oesch zum Ankauf verschiedener Güter

zu ertrage» hatte, war sie im Fall, schon seit dem

Jahr >782 sich zu verschiedenemnalen n-it Gcldanfbrü«

chcn zu behelfen; die dicßörligc», Aulchen geschahen von

Seite des Arinencinzichers, zu Gunsten des Armen«

seckels eben dieser Gemeinde, weil beyde Theilt dabe?

ihren Vortheil fanden.

Mehrere Ereignisse, die sich seil der Revolution zum

Nachtheil dieser Gemeinde zugetragen hatten, sonder-

heitlich die lezchin erlittene Feuersbnmst, seyen Ursache

ihres gänzlich zerrütteten Wohlstandes; und dieser lez«

tere unglückliche Zufall setze sie noch in die Nothwea.
digkeit, ein Gcmeindhaus, ein SchulhauS und andere'

Gebäude, die ein Raub der Flammen waren, wieder

aufbaue» z» lassen, und zu diesem Endzweck einen de«

tcächtlichen Theil ihrer Gcmeindgütrr zu verkaufen.

Die vorzügliche Sorgfalt, welche sie zu Beybehal«

tnng und guter Verwaltung des Armenguts verwende,

habe sie bewogen, demselben zahlungsweise einen Berg
abzutreten und in Eigenthum zu übergeben, von wel«

cher Abtretung die Gemeindskammcr Namens des Ar«

menguts, nunmehr durch ihre Petition die Erlassung

der Emrcgistrierungsgebühr von Ihnen B. G. als eine

Wohlthat ausbittet, für welche sie auch in der Botschaft
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des Voklz. Raths empfohlen wird. — Ihre Finanz,
eommißio» findet, in Betrachtung der cmscblagendm
günstigen Umstände, das Begehre» der Petentin aller,
dings auf die Billigkeit gegründet, und hat die Ehre,

Ihnen B. G. folgenden Dekrctsvorschlag zu giusindcn-
der Genehmigung vorzutragen:

Dekret S vor schlag.
Der gcfetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.

Rath vom aren dieß, enthaltend den Äerielch über die

Bitte der Gemeindskammer von Oesch (.Chateau d'Oex)
C. Lcman, wegen Erlassung der Einregistrierungsgedühr
eines von dasiger Gemeinde an das Armengut daselbst

zahlmigsmeise abgetretenen Bergs, und nach angchör.

lem Bericht feiner Finanzcommißion;

In Erwägung, daß die Abtretung dieses Bergs
bloß von den sämtlichen Antheilhabern des Gemeind-

guts zu Chateau d'Oex an den Armenseckel gleicher

mitantheilhabender armen Gcmeindsangehörigen erfolgt
ist, und also den allgemeinen Handändcrungsgefällen
vicht gleichkommtbeschließt:

" Der Gemeindskammer zn Chateau d'Oex C. Leman,
ist die Eiuregistrierungsgebühr für die Abtretung
eines Bergs an das dortige Annengut nachgelassen,

weit diese Abtretung zu Gunsten des gleichen bor-
tigcn Armenfonds geschieht.

Das Gutachten der Criminalcvmmißion über den G»
ßtzvorfchlag wegen wiederholter Vergehen und Straf,
fen, wird in Berathung genommen (S. dasselbe S.
1124) und der Gesttzvorschlag hierauf in folgender Ab-
fassuug zum Ges.tz erhoben:

Der gesetzgebende Rath,
Auf die Einfrage des Cantvnsgericht Bern, und nach

«ugchs.rlem Befinden der Criminalgesctz-Commißion;
Erwägung, daß es zu Erreichung des Zweckes

der Strafgercchtigkeit durchaus nothwendig ist, die

Vollstreckung der Strafurtheile möglichst zu sichern,
und auch die Zweifel zu heben, als ob die Straffe,
die auf ein neues Vergehen fällt, die Straffe für ein
älteres Vergehen mindern könne;

verordnet:
r. Jeder Entwichene soll, betretenden Falls, zu Voll-

eudung der ihm auferlegten Straffe sogleich wieder

an feinen Verhastungssrt zurückgebracht werden.

2e In jedem Entweichungssalle soll sofort von dem

Oberaufseher des Verhaftungsorts ein Verbalpro-
zeß über die Mittel und Art der Entweichuiig aufge-

uvmmen,. dieser Bericht in ein dazu bestimmtes
Gefängnißprorokoll eingeschrieben, »md dem SM»

Halter des OrtS davon ohne Verzug eine wörtliche
Abschrift zugestellt werden.

;. Ergiedt es fich, daß der Verhaftete, ohne Gewalt-

thäligkeit noch gefährlichen Anschlag, lediglich »ne

sich ihm dargebotene Gelegenheit zu entweiche» bc.

mizt hat, so soll derselbe, ohne irgend eine andere

Züchtigung, bloß die nachgcmeldte, für die Nicht-

entweichung verheissene, Wohlthat verwirkt habe».

4. Ergiebl es sich aber, daß der Verhaftete zu seiner

Entweichung fich arglistiger, gefährlicher, oder gar

gewaltlhätigcr Mittel bedient hat, so soll die Dauer

der ihm auferlegten Strasse von wenigstens einem

Monat bis höchstens zwey Jahre, nach dem Ermes.

sen des Distriklsgerichts des Verhaftungsorts, ver-

längert, und überdieß dann derselbe, je nach dem

Grade der Slrafwürdigkeil seiner Eittwelchlingsarl,

durch engere Einschließung und härtere Arbeit dafür

gezüchtigt werden.

Wäre aber die Entweichung mit einem Verbrechen

begleitet gewesen, so stehet es dem Criminalrichler

zu, nach Vorschrift des peinlichen Gesetzbuchs darü-

ber zu richten.
6. Würde der Entwichene überwiesen während seiner

Flucht neue Vergehen begangen zu haben, ausivel»

che Pranger. Kette». Einsperrnngs. Stock, oder

ZuchlhauSstraffe gesczt ist 5 so soll die von daher aus

ihn fallende neue Strafe, je nach ihrer Art, ent,

weder sogleich vollzogen oder aber der noch nicht

vollendeten ältern Straffe hinzugefügt, und der

Verurtheilte, nach Ausstehung der durch feine wie.

derholten Vergehen fich zugezogene» doppelten

Strasse, kraft des zzten Artikels des peinlichen

Gesetzbuchs, lebenslänglich aus der Republik ver-

bannt werben.

7. Würde endlich der Entwichene mährend stiner Flucht

ein Verbrechen begehen, das die Todesstraffe nach

sich zöge, so wird dieselbe, ohne weitere Rücksicht auf

seine vorherige Vestraffung, an ihm vollzogen.

8. Dagegen soll, vom 4ten May >799, als ^
Einführung des peinlichen Gesetzbuchs an gerechnet,

von der Dauer aller Kellen- ober Einsperrnngs-

straffen, jedes Jahr ein Monat abgerechnet, »nd

folglich die Strafzeit am Ende um so viel abgekimt

werden, wenn.nemlich durch das Zeugniß des Ober«

aufsehers des VerhastimgsortS bescheinigt wird, daß

der Verhaftete während' seiner EinschließanMst

keinen Versuch zu entweichen gewagt, und

übrigens geziemend betragen habe. Der wirkiM
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Entscheid hinüber, ob der Vnurthà sich dieser

Strafmilderung würdig gemacht habe, steht dem

Distnktsgcrtcht des VcrhaftungSorts zu.

9, Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich bckant

gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen,
besonders aber in jedem Verhaftsort und Zuchlhause,
so wie künftig auch jedem daselbst Eintretenden
vorgelesen werben.

Die Füianzcsmimßion erstattet folgenden Bericht:
B. Gesetzgeber î Im Hcrdstmonat vorigen Jahrs

wurde der Vollz. Rath bevollmächtigt, das Einsicdlische

Domaine Sonnenberg im Thurgau gelegen, zu verstei-

gern, »in ans der Erlössummc beträchtliche und drin,
zcnde Schulden dieses Klosters abzuzahlen.

Nun trägt der Vollz. Rath darauf an, die Vermisse,

kinig dieses Doyiaines für 95000 Fr. zu ratificircn.
Die Besitzung von Sonnendcrg besteht:

Aus einem schönen ausgedehnten Schloß in einer

prächtigen Lage mit weitläufigen Occonomicgebäuden

lind Gärte».

Auf dem gleichen Berg mit dem Schloß befinden sich

an Ackerfeld 155 Jucharlen, an Mattland 160, an
Reben 20, an Waldung 2S0 und an Schaafweid 8

Jucharten.

Im Dorf Steltfort ein Speicher mit Keller, Scheune
und Baumgarlcn.

An gleichem Ort eine Behausung nebst Baumgartcn.
Im Dorf Mazingen das Wirthshaus mit Ncbenge.

bäuden, Garren und 5 Inch. Land.
An gleichem Ort eine Ziegelhütle mit Wohnung,

Scheune und 4 r/2 Inch Land.
An gleichem Ort ein Haus, Scheune und Garten

«cbst » 1/2 Inch. Land.
Ebendaselbst ein Baurenhof mit 62 Inch. Land.

Also im Ganzen 676 Jucharten Land.

Unstreitig ist also der Erlös für dieses wichtige Do-
Maine im Verhältniß mit seinem wahren Werth, der

anfänglich auf lzüooo Fr., später aber auf92000 Fr.
geschäzl war, sehr gering; allein in Vergleicht«^ mit
dem Ertrag, den die Nation daraus zog und zu ziehen

»erhoffen kann, ist der Erlös leidenlich, denn bis jezt

konnte diese Besitzung nicht verpachtet, sondern mußte
ohne alle» Ueberschuß beworben werten, und auch in
Zukunft laßt sich kein mit dem wahren Werth im Ver»
hältnjß stehender Abtrag erwarten, denn der in der Bot-
schast angezeigte Ertrag ist ganz wiitkührlich als Zins
da Schätzungssumme angegeben. Ueberdem noch ist

5« Gemeinde SlMfsrt der Meistbietende, welche durch

ihre Nachbarschaft und ihre Anstrengungen zu möglichst
vortheilhaster Bewerbung dieser Güter am besten im
Stande ist dieselben gehörig zu benutze» und auf den
möglichsten Ertrag zu bringen, der auch für den Staat
nicht unwichtig ist.

Aus tieft» Rücksichten sowohl als wegen der Pflicht
des Staats, mit ttcbcrnahm der Klöster auch ihre Ver.
pffichlungen zu leisten, glaubt die staatswirthschaftliche
Commißion die Ratifikation anrathen zu müsse», wenn
nichr in der Berathung über diesen Gegenstand neue Be»
denklichkeitcn ausgestellt werden; daher wird folgendes
Dekret vorgeschlagen:

Der gesetzgebende Rath — Ans den Ankrag des

Vollz. Raths v, li. Horn. i8»l, und nach angehörten»
Bericht seiner staatswirthschastlichen Commißion;

I» Erwägung des geringen Abtrags des Einsiedlischm
Domaine Sonnenberg im Thurgau; — beschließt:

Der Verkauf des Einsiedlischen Domaine Sonnenberg
im Thurgau, für die Summe von »eunzig und
fünf tausend Franke«, ist gutgeheißen.

Der Räch verwirft dieses Gutachten und verweigert
die angetragene Ratifikation.

Die Pctitioncncomwlßiou berichtet über folgende
Gegenstände:

1. B. Franz Gavillct von Monts, Distr. Rüe, Cänt,
Frcyburg, wünschte die Erlangung der Legitimation'
seiner unehlicheN Tochter Marie Louise. In diese Bitt»
schuft wird nicht eingetreten, weil das allgemeine Legt-
timationsgcfttz vom 2z. Dec. 1798 diesem Begehre«
hinlänglich entspricht.

2. Die Gebrüder Nikolaus imd Leone Stoponi, ans»

dem Canton und Distrikt Lams', beschweren sich über'

einen Beschluß des Vollz Ausschusses vom 7. Merz
i8oe>, betreffend die Bezahlung der Handänderungs-
Gebühr - Epoche, in welcher ter Canton Lugano vo«
der Republik getrennt, und niiter einer provisorischen»

Regierung stand ; welche» Beschluß man jezt in Aus-
führuNg setzen und auf jene Epoche ausdehnen' wilt,
und von den Bittstellern die Bezahlung dieser Gebühr
für eine« Kauf, welcher den 6. Febr. »80» getroffen»

worden, gefodert wird.
Sie begehren von dieser Abgabe besrcyt zu Werdens

indem sie glauben daß das Gesez keine zurükwirkenve

Kraft haben könne, und beruffen sich auflinftrc Staats!»

Verfassung, auf die allgemeinen Grundsätze der Recht?»

gelehrsamkeit, und auf die Autorität verschiedene»

Rechtsgelehrten; dann glauben sie, dass, da die Ans-

sührung, der provisorischen Regierung^ nachdrr Mr-
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dcrbcfrcyung dieses Landes, keiner Untersuchung unter,
worffui, auch die einzelnen Bürger den Gesetzen, welche

durch die Zeimmständc aufgehoben, und keine Wir,
kling gehabt haben, nicht können uimrworsscn sey».

Endlich wünschen die Petentcn, daß im Falle ihren,
Begehren nicht könne ennprochen werden, man ihnen
den Regreß auf ben Verkäusser gestatte, oder wenig,
stcns daß beyde Contrahenten diese Abgabe gemeinsam

bezahlen sollen; und bitten, daß Sie nicht einfach

ihre Bitte dem Voilz. Ralh zuweisen, sondern, daß

Sie selbst darüber absprechen.

Die Pet. Coinmißion rathet an, diese Bittschrift der

Finanzeommißivn zuzuweisen. Angenommen.

Die Munizipalltät d,r Gemeinde Hcrgiswyl stellt

vor: sie besitze ein alles Weinfcheiikrechl, um dessen

Herausgabe sie sich bey der Vcrwaünngstammcr deS

Cant- Lniernzgen'.eldct habe; allein von dcrfcidm, traft
des Gesetzes v. 20. Nov. 1800, abgewiesen worbcn sey.

Sie bittet daher die Gesezgedung um die Anecken,

nung dieses alten Wirihschaflsrcchl.

Die Pet. ssommißlon rathet an:
In Erwägung, daß traft des Art. 6. Abschnitt a.

deö Gesetzes vom 20. Nov. e8°o> i» Fällen, wo die

Ncrwaltangskammcrn, die Eciieucrung eines vor der

Revolution bestandenen Wirthschaslsrcchc verweigern,

der Benachthciligtglaubende sich an den Vollz.. Ralh
zu wenden hat, in die Petition der Gememd Heegis-

wyl nicht einzutreten, sondern sie lcdig.ich an die Voll,
ziehung zu verweisen. Aug.

4. Die ncmliche Munizipäntät Hcrgiswyl stellt vor,

daß einige Gemeinden ihres Distrikt eine allgemeine

Generalrechuung über die gihädten Requisitionen, L,e.

scrungen und Einquartierung, verlangen; nun sey sie

zwar geneigt, in eine Gencralrcchnung über die beyden

rrstern Gegenstände einzutreten; sie glaube aber nicht

schuldig zu seyn, auch über den drillen Gegenstand sich

einzulassen, bis die Sache durch ein allgemeines Gesez

samt der Taxation werde bestimmt seyn. Da durch das

Gestj vom 1. April 1800 der Vollziehung die Verlhei,
iung der Kriegslasten auf die Camone und Gemeinden

überlassen worden, so tragt due Csmmißion an, diese

Petition an den Vollziehuiigscath zu senden. A»z.

Am ,5. Febr. war keine Sitzung.

- V 0 l z i e h u n g s r a t H.
Beschluß vom 2 -. Mruar.

Der DeUj. Rath, imiernchict., daß an mehreren

Onen hie Munizivalilalen ihre Pfarrer aussvdcru, den

Dienst der Bürgerwache gleich andern Bürgern zu
sehen;

' '

Erwägend, daß dieser Dienst sich mit den Verrich.
tungcu der Rcligionsdiencr nicht verträgt;

beschließt:
1. Die Psarrgcistiichcn können nicht zum Dienst der

Bürgerwachc angehalten werden.
2. Der Kriegsminister ist mit der Bekanntmachmiz

und Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, >v.i.

cher dem Bulletin der Beschlüsse eingerükt werden

!vll. Folgen die Unterschriften.

Eines thut Noth.
Noch ist's Z it Helvetiens Bürger Me;

Aber zögern dürft ihr nicht.
Folgt dein Genius, der vor Eurem Falle,

Warnend zu Euch ipricht.

WaS Euch reiten konte — rettet wieder,
Geist der Eintracht, Muth und Kraft.

Sucht kein Heil i» alien Formen Brüder!
Oertlichkcit erschlafft.

Laßt doch ab vom eiicln dummen wähnen,
Einzelnheit sey Euer Glük.

Denkt der traur'gcu unbeholssnen Scenen;
Bükt auf— Euch zurät.

Wollt ihr ungeacht der blutgen Lehre,
Kinder an Erkenntniß seyn?

Steu'rlos immer schweben auf dem Meere,

Schüchtern, schwach und klein?

Nie znm Volk Euch ehrenvoll erheben,

Gleich a» PjlichleU, gleich an Recht?

Troz dem Geist der Zctt, an Träumen klebcu,

Stets Euch täuschen — sprecht?

Soll nur Herrsch » und Selbstsucht sich auf ümr,

In linbänd'gem Willen dreh'u?
Wird man Faktioncn bloß, und nimer

Patriotismus seh'n?

O! dann rennen wir mit Riesen Schritten

Schändlicher Verwirrung zu;
Und selbst ohne daß wir kriechend bitten,

Schaft ein — Fürst uns Ruh.

Vom Verfasser der Kla genci nes

> „ - S ch w e i z e r S. Schw. AepM
-6. Mcrj r?p8.)
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